
I. Kraftfahrer und Straßenverkehr 

A Der Führerschein 

1. Erwerb des führerscheins 

Wer auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug mit mehr als 6 km/hStVZO Höchstgeschwindigkeit fOhren will, bedarf der Erlaubnis, die durch 
§ " den Führerschein nachzuweisen ist. Der FOhrersdlein ist während der 

fahrt mitzufOhren und zuständigen Personen zur PrOfung aus 
zuhändigen. 

Mindestalter zum Führen eines Kraftfahrzeugs: 

Klasse 1 Vollendung des 18. Lebensjohres 
Klasse 2 Vollendung des 21. Lebensjahres 
Klasse 3 Vollendung des 18. Lebensjahres 
Kl. "u. 5 Vollehdung des 16. Lebensjahres 

Erlaubnis fOr Kraftdroschken 21 Jahre 

Erlaubnis für Omnibusse 23 Jahre 
Ausnahmen kann die Verwaltungsbehörde mit Zustimmung des gesetz· 
lichen Vertreters zulassen. 

Eignung des Antragstellers 

Wer infolge körperlid-ter oder geistiger Mängel sich nicht sicher im StYlO Ve,Jcehr bewegen kann, darf am Verkehr nur teilnehmen, wenn in12 geeigneter Weile _ fUr die Führung von Fahrzeugen nötigenfalls 
durch Vorrid-ttunQen an diesen - Vorsorge getroffen ist, daß er 
andere nidl' gefährdet. Die Pflidlt zur Vorsorge liegt dem Verkehrs
teilnehmer selb,t oder einem für ihn Verantwortlidlen, x. B. einem 
Erziehung,berechtigten, ob. 
Bestehen Bedenken gegen die körperliche, geistige oder charakterliche 
Eignun~ zum FOhren von Kraftfahrzeugen (Seh- oder Hörvermögen, 
körperliche Beweglichkeit, Nervenzustand, l'runksucht usw.), so kann 
eine amtsärztliche Untersuchung angeordnet werden. 

Ausbildung 
Während der Obungsfahrten und der Protungsfahrt muß der Fahr

StVG schüler von einem Fahrlehrer (Inhaber der Ausbildungs-Erlaubnis), der 13 fOr die Führung des fahrzeugs verantwortlich ist, beaufsichtigt sein. 

" 

Die Führung olnes Kraftfahrzeugs ohne die erforderlidle Fahr
erlaubnis und ohne Begleitung durch den Fahrlehrer (§ 3 StVG) 
rechtfertigt regelmäßig den Schluß, daß der Bewerber nicht 
bereit ist, die verkehrspoJixeilichen Bestimmungen ausreichend 
zu beachten; er ist daher a ls ungeeignet zum Führen von Kraft. 
fahrzeugen zu betrachten und eine etwa beantragte Fahr
erlaubnis ist zu versagen. Strafverfolgung, insbesondere nach 
§ 24 Abs. 1 Nr. 1 StVG, ist geboten. 

(Erlaß des Bundesministo~ fDr Verkehr vom 7. Ju li 1951) 

(1) Mit Geldstrafe bis zu zehntausend Deutsche Mark oder mit StVG 
Gefängnis bis zu zwei Monaten wird bestraft, § 24 

, . wer ein Kraftfahrzeug führt, ohne einen Führerschein zu 
besitzen, 

2. 	 wer ein Kraftfahrzeug führt, obwohl ihm die Fahr

erlaubnis entzogen ist, 


3. 	 wer nicht seinen Führersd-tein der Behörde, die ihm die 

Fahrerlaubnis entzogen hat, auf ihr Verlangen abliefert. 


AusbiJdungsdauer 

Kein Fahrschüler sollte die Fahrschule verlassen, bevor nicht der Fa hr 
lehrer und er selbst von seiner PrOfu ngsreife überzeugt sind. Maß· 
gebend sin d die Ums tände des einzelnen Falles; insbeso ndere die Vor
kennt nisse, die der FahrschOler mitbringt, das lebensalter und die 
Fortsch ritte, die er im Unte rrich t erzielt. 

u Ut lIdkenUe/t ~, elne m&jJ.lchdt kuJz,u 

.Au48l.idun.q,dlleit tut efJJtelchen,. 

&hnelliqkeit q.eh.t auf. ~ de1t ~lchkett ( 

Antragpapiere 

Ein amtlicher Nachweis über Ort und Tag der Geburt, ein Lichtbild 
(Brustbi ld 38 x 52 bis 45 x 60 mm Halbprofil, ohne Kopfbedeckung" 
das auf der Rückseite mit der eigenhändigen Unterschrift des Antrag. 
stellers versehen sein muß. 

Prüfung 

Noch der Fohrschul-Ausbi ldung erfolgt die PrOfung du rch einen 
amtli ch anerkannten Sachverständigen oder Prüfer. Verlangt werden : 
in der theoretisd-ten Prüfung ousreichende Kenntnis der VerkehrsM 
vorsdlriffen, erforderlich. tedlnische Kenntnisse zur sicheren Führung 
des Kraftfahrzeugs (Verkehrssicherheitl, 
in der praktischen Prüfung die Fähigkeit, ein Fahrzeug vollkommen 
selbständig und sicher, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend,
im Straßenverkehr zu führen. 
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